
VI. ResoInt!onen - _ AusscImII 

16. betont, daß es notwendig ist, daß das Zentrum fiIr 
Menschen=hte und die Hauptabteilung Presse und Informa
tion bei der Verwirklichung der fiIr die Kampagne gesetzten 
Ziele eng zusammenarbeite und daß die Vereinten Nationen 
ihre Tätigkeiten auf dem Gebiet der Menschemechte mit denen 
anderer Organisationen abstimmen, namentlich mit dem 
Intematiooaleo Komitee vom Roten Kreuz, was die Ver
breitung von Informationen lIber das hlllDanitäre Völkerrecht 
betrifft, und mit der Organisation der Vereinten Nationen fiIr 
Erziehung, WJSSeDSChaft und Kultur, was die Menschen
rechtseJziehung angeht; 

17. ersucht den Generalsekretlir, der Generalversammlung 
auf ihrer einundfllnfzigsten Thgung zur PrDfung unter dem 
Punkt "Menschenrechtsfragen" einen umfassenden Bericht 
lIber die Durchfllhnmg dieser Resolution vorzulegen. 

94. Plenarsltvmg 
23. Dezember 1994 

491188. BeseitIgung aller Formen rellg111ser Jntoleranz 

DIe Generalversammlung. 

unter Hinweis darauf. daß sich alle Staaten nach der Charta 
der Vereinten Nationen verpflichtet haben, die allgemeine 
AchJung und Binha1tung der M!:nschenrecbte und Grund
freiheiten fiIr alle ohne Unterschied nach Rasse, Geschlecht, 
Sprache oder Religion zu fiIrdern und zu festigen, 

In Anerkennung desaen, daß sich diese Rechte aus der 
angeborenen Würde der menschlichen Person herleiten, 

mit Genugtuung über die allgemeine Bemerkung des 
Menschenrechtsausschusses'46 zu Artikel 18 des Intematio
oaleo Paktes über bürgerliche und politische Rechte"s. 

betonend, daß das Recht auf Gedanken-, Gewissens-. 
Religions- und Weltanachauungsfreiheit von weitreichender 
und maßgebender Bedentnng ist und daß dieses Recht die 
Gedankenfreiheit in allen Angelegenheiten, die persönlichen 
Überzeugungen und das Bekenntnis zu einer Religion oder 
Weltanachauung mit einschließt, gleichviel oh a1Iein oder in 
Oemeinsc1utft mit anderen, 

unter Hinweis auf Artikel 18 des Internationalen Paktes 
über bürgerliche und politische Rechte, 

erneut erkllirend, daß die Diskriminierung von Menschen 
aufgnmd der Religion oder der Weltanachauung einen Affront 
gegen die Menschenwllrde und eine Verleugnung der Grund
sI!Ize der Charta darstellt, 

In Bek:r4ftigung ihrer Resolution 36/55 vom 25. November 
1981. mit der sie die ErkIlirungllber die Beseitigung aller 
Formen von Intoleranz und Diskriminierung aufgnmd der 
Religion oder der Überzeugung verkilndet hat, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 48/128 vom 20. De
zember 1993, in der sie die Menschenrecbts\rommission 
ersucht hat, sich weiterhin mit MaBnaltmen zur Verwirkli
chung der ErkIlirung zu befassen, 

sowie Kenntnis 1IIlhmend von der Resolution 1994118 der 
Menscbenrechtskmnmission vom 25. Februar 199432

, 

,<6 OjJWßlIes ProtokoU im ~. AchtundvIenJgsto 
Tagung. BellDge 40 (A/4&'40), Anbmlg VI. 

In Bek:r4ftigung des Aufrufs der Weltkonferenz lIber Men
schenrechte an alle Regierung8n, in ErfflIIung ihrer interna
tiona\en Verpflichtungen und unter gebllhrender Berücksichti
gung ihrer jeweiligen Rechtsordnung alle geeigneten Maß.. 
naItmen zu eIgteifen, um der Intoleranz und damit Z!!SI!mmen
hängender Gewalt aufgrund der Religion oder der Welt
anschauung, einschließlich Praktiken der Diskriminierung von 
Frauen und der Bntweihung religiöser StlItten, entgegen
zuwirken. in Anerkennung desaen, daß jeder Mensch das 
Recht auf GedanIren-, Gewissens-, Meinungs- und Religions
freiheit hat, 

unter Hinweis auf die Resolution 1992117 der Menschen
rechtskmnmission vom 21. Februar 1992"'. in der die K0mmis
sion beschlossen hat, das Mandat des Souderberichterstatters 
um drei Jahte zu verlIIngern, der ernannt wurde, um mit den 
Bestimmungen der genannten Erklllrong unVeIeinbare VorfIIIIe 
und staatliche Maßnahmen in a1Ien 'Thi1en der Welt ZU untersu
chen und gegebenenfalls Ahhilfemaßnahmen ZU empfehlen, 
sowie unter Hinweis auf den Beschluß 1992/226 des 
Wrrtschafts- und Sozialrats vom 20. Juli 1992, . 

mit dem Arifnif an alle Regierungen. mit dem Sonderbe
richterstatter der Menschenrechtskommission, Ahdelfattah 
Amor. zusammenzuarbeiten, um ihto die uneingeschriinkte 
Wahrnehmung seines Mandats zu ermöglichen. 

In Anerkennung dessen. daß die Aufklärungs- und Öffent
lichkeitsarbeit der Vereinten Nationen zu Fragen der 
Religions- und WeltaoscbalDlDgsfreiheit verstärkt werden 
sollte und daß sowohl den Staaten als auch den nicbtstaatlichen 
Organisationen dabei eine wichtige Rolle zufIlI1t, 

betonend, daß nicbtstaatUchen Organisationen und religiö
sen Körperschaften und Gruppen auf allen Ebenen bei der 
Förderung der Toleranz und heim Schutz der Religions- und 
WeltaDscba .. ungsfreiheit eine wichtige Rolle zukommt, 

im BewqfJtsein der Bedentung der Erziehung fiIr die 
Gewährleistung von Toleranz in Fragen der Religion und der 
Weltanschmrong, 

mit Genugtuung darilber. daß im RaItmen der Aktivitäten, 
die während des Jahres der Toleranz unter der FederfOhrung 
der Organisation der Vereinten Nationen fiIr Erziehung, WIS
senschaft und Kultur durchgefllhtt werden sollen, auch 
Veranstaltungen vorgesehen sind, in denen es um Toleranz 
und religiöse Vielfalt geht, 

hlJchst beunruhigt darilber, daß es in vielen 'ThiIen der Welt 
zu ernsten FliIlen von Intoleranz und Diskriminierung auf
grund der Religion oder Weltanschauung. einschließlich 
Gewalthandlungen, kommt, 

z,utJeftt besorgt darilber. daß, wie es im Bericht des Sonder
herichtmstatteIs heißt, zu den aus religiösen GrlInden ver
letzten Rechten unter anderem das Recht auf Lehen gehört, 
fernCr das Recht auf körperliche Unversehrtheit und persönli
che Freiheit und Sicherheit, das Recht der freien Meinungs
äußerung, das Recht, nicht der Folter oder einer anderen, gtIIIl
samen, llDm ensclilichen oder emiedrigenden BehMdlllDg oder 
Strafe unterworfen zu werden, und das Recht, nicht wilIkiIrlich 
festgenommen oder inhaftiert zu werden'47, 

'" SIehe ElCN.4I1994179. ZIffer \03. 
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sowie VlIII!/st besorgt über die zunehmende Anzahl von 
GewaJthandlungen. Einschi!chterungen und Nötigungen, deren 
Beweggrund religiöser Extremismus in allen seinen Formen 
ist, wodurch in vielen 'leiten der Welt die Wahmehmung der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten bedroht wird, 

in Belaiiftigung der Bestürzung und Mißbilligung, denen 
die Weltkonferenz fiIr Menschenrechte angesichts des fortge
setzten Vorkommeus von schweren und systematiscben 
Verstößen und Situationen, wie die religiöse Intoleranz, 
Ausdruck verliehen hat, die die volle Wahrnehmung aller 
Menschenrechte ernsthaft behindern. 

die Artfassung vertretend. daß daher weitere Austrengun
gen zur Förderung und zum Schutz des Rechts auf Gedanken-. 
Gewissens-. Religions- und Wellllnschauungsfreiheit und zur 
Beseitigung aller Formen von Haß. Intoleranz und Dis
krinrlnierung aufgrund der Religion oder der Weltanschauung 
geboten sind, 

1. erkllirt erneut. daß die Gedanken-. Gewissens-. 
Religions- und Weltanschauungsfreibeit ein Menschenrecht ist, 
das sich aus der angeborenen Würde der menschlichen Person 
herleitet und das allen Menschen ohne Diskrinrlnierung 
gewährleistet ist; 

2. [orden alle Stanten nacIuJriJcldich azif, sicherzustellen, 
daß ihre Verfassungs- und Rechtsordnung volle Garantien fiIr 
die Gedanken-. Gewissens-. Religions- und Weltanschauungs
freiheit fiIr alle ohne Diskriminierung vorsieht, einschließlich 
wirksamer Rechtsbehelfe in FIIllen. in denen das Recht auf 
Religions- und Weltanschnnungsfreibeit verletzt worden ist; 

3. [orden die Stanten lJlf!Jerdem nachdrllckllch auf, ins
besondere sicherzustellen, daß niemand. der ihrer Herrschafts
gewalt untersteht, aufgrund seiner Religion oder We1tanschnn
ung des Rechts auf Leben oder des Rechts auf persl!nliche 
Freiheit und Sicherheit beraubt oder der Foher oder will
kürlicher Festnahme oder Inhaftnahme unterworfen wird; 

4. verurteilt alle FIIlle von Haß und Intoleranz und alle 
Gewalthandlungen, Einschilchtenmgen und Nötigungen, deren 
Beweggrund religiöser Extremismus und religiöse oder 
weltanschnnliche Intoleranz sind; 

5. [orden die Stanten nachdrUcklich azif, im Einklang mit 
den internationalen Menschenrechtsnormen alles Erforderliche 
zu tun, um solche FIIlle zu verhindern. alle geeigneten Maß
nahmen zu ergreifen. um Haß. Intoleranz und GewaJthand
lungen, Einschüchterungen und Nötigungen. deren Beweg
grund religiöser Extremismus ist, zu bekämpfen und Ver
ständnis. Toleranz und Achtung in Fragen der Religions- und 
Weltanschnnungsfreiheit zu filrdern; 

6. erkennt an. daß der Erlaß von Gesetzen allein nicht 
ausreicht, um Verletzungen der Menschenrechte, einschließ
lich des Rechts auf Religions- und Weltanschmnmgsfreiheit, zu 
verhindern; 

7. betont. daß, wie der Menschenrechtsansschllß unter
strichen hat, Einschrlinkungen der Freiheit, eine Religion oder 
Weltanschanung zu bekennen. nur zulässig sind, wenn die 
Einschrlinkungen gesetZlich vorgesehen sind, zum Schutz der 
öffentlichen Siche!:heit, Ordnung, Gesundheit oder Sittlichkeit 
oder der Grundrechte und -freiheiten anderer erforderlich sind 
und in einer Weise angewandt werden, die das Recht auf Ge
danken-. Gewissens- und ReligiOJlSfreiheit nicht beeintrlichtigt; 

8. forden die Stanten nachdrllckllch auf, sicherzustellen, 
daß die Mitglieder der mit der Rechtsdurchsetzung beauf
tragten Organe, Beantte, LehrkrIIfte und sonstige Angehihige 
des öffentlichen Dienstes bei der Wabrne\mmng ihrer amtli
chen Aufgsben unterscbiedliche Religionen und Weltanscbau
ungen achten und Personen, die sicb zu anderen Religionen 
oder Weltanschauungen bekennen, nicht diskriminieren; 

9. [orden alle Stanten auf, wie in der Erk1IIrung über die 
Beseitigung aller Formen von Intoleranz und Diskriminierung 
aufgrund der Religion oder der Oberzeugung Vtl1'gesehen, das 
Recbt aller Personen anzuerkennen, im 7mullllmenbang mit 
einer Religion oder Welt9nscbauung KultbandIuugen v0r
zunehmen oder sich ZU Vß.TS8IIIJII!lID sowie eigene Stätten dafIIr 
eiDzuricbten und zu unterhalten; 

10. verleiht ihrer ernsten Besorgnis Ausdruck über die 
ABgriffe auf religiöse Orte, Stlltten und Heiligtümer und 
fordert alle Stanten auf. in ilbereinstimmung mit ihten inDer
staatlichen Rechtsvorscbriften und im EiDklang mit den 
Internationalen MenschenrechtsDormen alles zu tun. um 
sicherzustellen, daß diese Orte, Stätten und Heiligtflmer voll 
geachtet und gescbützt werden; 

rl. erkennt an, daß es zur vollen Verwirk1icbung der ZieIe 
der Erkllinmg Dotwendig ist, daß Personen und Gruppen 
Thleranz uad Nichtdiskrim1niernng üben; 

12. hOlt es fUr wIlnsclumswen. die AufkIIIrungs- uad 
Öffentlichkeitsarbeit der Vereinten Nationen zu FrageD der 
Religions- und Weltanschauungsfreiheit zu verstärken und 
sicberzustellen, daß zu diesem Zweck geeignete MaßDahmeD 
im Rahmen der Weltinformationslcampagne über die Men
schenrecbte eJl!Iiffeo werden; 

13. bittet den Geoeralsekretl!r. der Verbreitung des 
Wortlauts der Erkllinmg in aIIeu Amtsspracben der Vereinten 
NatioDeD weiterhin buhe Priorität einzurilumen und alle 
geeigneten MaßDahmeD zu eil!Ieifen, um den Wortlaut der 
Erkllirung den Informationszentren der Vereinten Nationen 
sowie anderen interessierten Stellen zur Verftlgung zu stellen; 

14. untersIilI%tdie anhaltendeuBemühungen des Sonder
berichterstatters, der ernannt worden ist, um mit den Be
stiu!!Ilungen der Erkllinmg unvereinbare Vor.flIlIe und staatli
che Maßnahmen in allen Thilen der Welt ZU untersuchen uad 
gegebenenfalls AbbllfemaBnabmeo ZU empfehlen; 

15. legt den Regierangen 11I1he. ernstbaft die Möglichkeit 
zu pr6fen. den Sonderberichterstatter in ihre l.J1nder ein
zuladen, um es ibm zu ermöglichen, seiDeD Auftrag Doch 
wirkungsvoller zu erfOIIen; 

16. empfiehlt. daß der Förderung und dern Schutz des 
Rechts auf GedankeD-. Gewissens- und Religionsfreiheit in der 
Arbeit des Programms der Vereinten Nationen fiIr Bemtende 
Dieaste auf dem Gebiet der Menschenrechte entsprechender 
Vorrang eingerilumt wird, unter anderem soweit es darum 
geht, grundlegende Rechtstexte auszuarbeiten, die mit den 
internationalen Rechtsakten auf dern Gebiet der Menschen
rechte im EiDklang stehen und der Erkllinmg RechDung tragen; 

17. begrqßtdieBemDh1mgen dernichtstaatlichen Organi
sationen um die Förderung der Verwirklichung der Erkllinmg; 

18. ersucht den GeneraIsekretIi. inteJ:essierte nicht
staatliche Organisationen zu bitten, zu priIfen. welche weitere 



Rolle sie bei der Verwirklichung der Brklärung und ihrer 
Verbreibmg in den Landes- und Lokalspnu:hen noch flhemeh
men könnten; 

19. legt allen Staaten eindringlich nahe, die Verbreibmg 
des Wortlauts der Erklllrung in ihren jeweiligen Landes
sprachen zu erwägen und ihre Verbreitung in den Landes- und 
Lokalsprachen zu erleichtern; 

20. ersucht die Mensc\Jenrechtskommission, ihre Prüfung 
von Maßnahmen zur Verwirklichung der Erklilrung' fortzu
setzen; 

21. ersucht den Sonderberichterstatter der Menschen
rechtskommission, der Genera1versammbmg auf ihrer filnfzig
sten Thgung einen Zwischenbericht vorzulegen; 

22. beschließt, die Frage der Beseitigung aller Formen der 
religiösen Intoleranz auf ihrer filnfzigsten Thgung unter dem 
Punkt "Menschenrechtsfragen " zu behandeln. 

94. P/enarsitvmg 
23. Dezember 1994 

49ß89. Regionale Vereinbarungen fBr die Förderung und 
den Schutz der Mensclumrecl1te 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 321127 vom 
16. Dezember 1977 und alle ihre nachfolgenden Resolutionen 
Ober regionale Vereinbarungen für die Förderung und den 
Schutz der Menschenrechte, 

sowie unter Hinweis darauf, daß die Generalversammlung 
in ihrer Resolution 47/125 vom 18. Dezember 1992 den 
Genera1sekretllr ersucht bat, der Versammlung auf ihrer 

. neunundvierzigsten Thgung einen Bericht Ober den Stand der 
regionalen Vereinbarungen für die Förderung und den Schutz 
der Menschenrechte vorzulegen und darin auch die Ergebnisse 
der aufgrund der genannten Resolution ergriffenen Maß
nahmen aufzunehmen, 

ferner unter Hinweis auf die Resolution 1993/51 der 
Menschenrecbtskommission vom 9. März 1993'·, 

eingedenk der einscblllgigen Resolutionen der Menschen
rechtskommission betreffend Beratende Dienste auf dem 
Gebiet der Mensc\Jenrechte, namentlich ihrer jOngsten Resolu
tion zu diesem Thema, der Resolution 1994/69 vom 9. März 
1994". 

eingedenk der Erklllrung und des Aktionsprogramms von 
Wien, die am 25. Juni 1993 von der Weltkonferenz über 
Menschenrechte verabschiedet wurden', 

erneut erkllJrend, daß regionale Vereinbarungen bei der 
FIlrderungund beim Scbutz der Menschenrechte eine wichtige 
Rolle spielen und die in den internationalen Rechtsakten auf 
dem Gebiet der Menschenrechte enthaltenen universalen Men
schenrechtsnormen sowie deren Schutz stärken sollten, 

daran erinnernd, daß die Weltkonferenz über Menschen
rechte erneut darauf hingewiesen bat, daß es geboten ist, die 
Möglichkeit des Abschlusses von regionalen und subregiona
len Vereinbarungen für die Förderung und den Schutz der 
Menschenrechte zu erwiIgen, sofern solche noch Diehl beste
hen, 

nach Behtmdlung des Berichts des Genera1sekretli.48, 

in Anbetracht der Fortschritte, die unter der SchirmheIr
schaft der Vereinten Nationen, der Sondemtganisationen sowie 
der regionalen zwischenstaatlichen Otganisationen bei der 
FIlrderung und dem Schutz der Menschenrechte auf regionaler 
Ebene bislang erzielt wurden sind, 

1. nimmt KenntnIs von dem Bericht des GeneraIsekretlk 

2. begrl4ßt es, daß das Sekretarlats-Zentrum für Men
schenrechte bei der weiteren Stärkung der bestehenden 
regionalen Vereinbarungen und VOrkehrungen für die För
derung und den Schutz der Menschenrechte auch weiterhin 
Kooperation und Unterstlltzung gewiIhrt, insbesondere im 
Hinblick auf Beratende Dienste und technische Hilfe sowie 
Öffentlichkeitsarbeit und AufkllIrung mit dem Ziel des 
Informations- und Erfahrungsaustauschs auf dem Gebiet der 
Menschenrechte; 

3. begrl4ßt es in diesem Zt'sammeubang 0lf!Jerdem, daß 
das Zentrum für Menschenrechte an der Veranstaltong von 
regiona1en und subregionalen Ausbi1dungskursen und Semina
ren auf dem Gebiet der Menschenrechte unmittelbar mitge
wirkt bat, die darauf abzielen, in den einzelnen Regionen ein 
größeres Verständnis für Fragen im Zusammenhang mit der 
FIlrderung und dem Schutz der Menschenrechte herzustellen, 
die Verfahren zu ~erb ~ ssern und die verschiedenen Systeme 
zur Förderung und zum Schutz der allgemein anerkannten 
Menschenrechtsnormen zu prüfen; 

4. betont, wie wichtig das Programm für Beratende 
Dienste auf dem Gebiet der Menschenrechte ist, und appelliert 
erneut an alle Regierungen, die Inanspruchnahme der von den 
Vereinten Nationen im Rahmen dieses Programms gebotenen 
Möglichkeit ZU erwägen, auf nationaler Ebene InformatiODS
und/oder Ausbi1dungskurse für Regierungsbeamte Ober die 
Anwendung der internationalen Menschenrechtsnormen und 
die Erfahrungen der zustlIndigen internationalen Organe zu 
veranstalten; 

5. ersucht den Genera1sekretllr, wie im mitteJfriatigen 
Plan für den Zeitraum 1992-1997.49 vorgesehen, den Aus
tausch zwischen den Vereinten Natioi1eD und den mit Men
schenrechtsfragen befaßten regionalen zwischenstaat1ichen 
Organisationen zu intensivieren, und begrüßt in diesem 
Zt)S!nmneahang, daß das Zentrum für Menschenrechte auch 
weiterhin nationa1e, regionale und subregiona1e Seminare und 
Ausbildungskurse für in der Rechtspflege tIltige und mit der 
Anwendung internationaler Mensc\Jenrechtsl1bereink11nfte be
faßte Regierungsbeamte veranstalten wird und daß 
voraussichtlich mehr Länder in allen Regionen der Welt 
entsprechend ihrem jeweiligen Bedarf Kooperations- und 
Beistandsbeziehungen mit dem Zentrum herstellen werden; 

6. bittet die Staaten in Gebieten, in denen es bislang 
keine regionalen Vereinbarungen auf dem Gebiet der Men
schenrechte gibt, den Abschluß von Vereinbarungen zu 
erwägen, mit dem Ziel, in ihrer jeweiligen Region geeignete 
regionale Einrichtungen für die FIlrderung und den Schutz der 
Menschenrechte zu schaffen; 
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